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MEMORIALE1 DER V KATH. ORTE [IN ZUSAMMENHANG MIT DER GEMEIN-
EIDG. SCHIEDSKONFERENZ VOM 19 . APRIL - 14 . JUNI 1656
IN BADEN2 BETREFFEND DIE FRIEDENSVERHANDLUNGENNACH
DEM1 . VILLMERGERKRIEG]

" [1 . ] Diewyl man gestrigen tags unnsere der 5 Cathol . Ohrten Clag,

unnd begehren ^ verstanden , unnd über etliche von der gegenparthy
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[Zürich und Bern ] vorgewente , unnd erholete gründ , des Kriegs Ursa¬

chen , betreffende Zuo replicieren ein verdanck Zuogelassen worden,
als beziehen Wir Unns erstlichen uff unnsere derentwegen den 23 . ^en
Mai ^ unnd gester eingegebnen Widerlag , da dan darinnen verstanden
wird , das weder die Pünt , nach Landtsfrieden [ von 1531 ] Unns Zuo
dem begerten Rechtstand verobligiert hatten , darumben Cläre Zeügk-

nus gibt der iezige fridenschluss [ =Landfriede von 1656 ] selbsten,
unnd Wie anderseits vermeint wird , der verstände sich nur fürs

künftige , so soll , ob gott will , Niemand gedencken , Wan es Zuo vor

in vergangnem Recht gewesen , das die Schidort [ BS , FR, SO, SH, AR]

iezt für das künfftig ein Unrechts geordnet habint.
[2 . ] Unnd kan man nit schliessen , das unnser seits ungebürend , unnd

unrecht gethan worden , das Jenige Zuo reservieren , was sy unser E.
[Bürgermeister und Rat ] der Statt Zürich selbst Zuogesagt , unnd
versprochen ; Vil Weniger sy darumb ursach gehabt Zuo kriegen , unnd
in dessen conformitet sind die erklärungen von [ Landammann und

Landrat ] von Schweitz [ insbesondere in Zusammenhang mit dem Arther¬

handel 1655 ] , unnd von übrigen [ in den Gemeinen Herrschaften ] Re-
gierendten [ IV kath . ] Ohrten [ V ausg . SZ ] vor unnd nachem Krieg er-
volgt . Das allegierte Exempell des Anno 1440 erkhenten Rechtstandts
gegen Unsern E . von Schweitz [ - es  ging um den von den eidg . Orten
zu Luzern vermittelten Friedensvertrag vom 1 . Dezember 1440 , der in

Zusammenhang mit dem Alten Zürichkrieg insbesondere die Streitig¬
keiten zwischen Zürich und Schwyz beilegte - ] 5 wird nit umb ein

gleiche sach sonders Landt , unnd Leüt , Märchen , unnd Sachen , von

welcher eigenschafft unnd der selben Zuogehörigen Rechtlichen ent-

scheidung halber der iezige fridenschluss nit allein , sonders auch
dass herkommen , durch vil Exempell unnd actus die anleitung mit¬

bringt .
[3 . J Zuo der muodtmassung , das in währendtem Tracta [men ] t [ anlässlich

der am 28 . Dezember 1655 begonnenen Tagsatzung der XIII Orte in Ba¬
den] 6 . . . [der ] Krieg unnd anschlag bei Jnnen [ den Zürchern ] schon
vorbetrachtet gewesen , hatt ursach geben , die abgeordnete Kriegs¬

schiff [ d . h . die Flotte Zürichs auf dem Zürichsee ] , die anfangs er-
bauwte Schantz Zuo Kappeil , allerhand Zuobereitung , unnd in das
Feld gebrachte grosse Kriegsmacht , die nit urplötzlich unnd in we¬
niger Zeit Zuo formieren ist ; so dan auch us underschidenlichen
entdeckten Warnungen , treüwungen , unnd schreiben abzuonemmen war.

[4 . ] Das dan die Entschuldigung beschicht des den Arteren [ d . h . den
Nikodemiten durch Zürich ] gegebnen Schirmbs , mit fürgewenter Jrer

gwüssens beschwärt im glauben , so sind doch nach enderung unnd ent-

zweyung der religion im Landtsfriden heiter die Pünt Vorbehalten,
darunder der 8 Alten Ohrten Pundt [ von 1353 ] ^ , so nechst mahlen
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verlähsen , den Uffenthalt der Ungehorsaimen unnd widerwertigen

thuodt verpieten . Deren thuon unnd lassen Unser E . von Schwytz uss-

füerlich darzuo bringen wiissent.

[5 . ] Unnd bedauret unns wol nit wenig , das man Unss darff beschuldi¬

gen , sam hetten Wir nach heiit bei tag dem Fridenschluss nit statt-

gethan , da hingegen unlaugenbar ist , das gleich anfangs diser Zuo-

samenkunfft Wir allerhöchst unnd instendigst umb die Execution des¬

selben angehalten , unnd gebätten , aber von Jnen U. E . von Zürich von

einer Zeit Zur anderen hindertriben , oder Widerfochten worden , unnd

wir Unns des Rechtens ieder Zeit , unnd nach anerpieten , so Weit

Unns der Fridenschluss verobligiert.
[6 . ] Unnd bleibent wir der nachmaligen Zuoversicht , dass uunsere schon

offt repetierte schrifft - unnd mundtliche gründ die Clag nun mehr

gnuogsamb bevestigen , unnd an tag geben sollent dass der gegen-

theill unns , unnd die Unsrigen ohne gnuogsamme , unnd billiche Ur-

sach bekrieget , beschediget , unnd Zur Nootwehr bezwungen : dannenhe-

ro Zuo abtrag Kostens unnd Schadens mit Recht schuldig Zuo erkennen

seyn.

[7. ] Unnd weil gesteren uff unsere beschehene Erinnerung der Restitu¬

tion , unnd Satisfaction der Clagbaren kein andtwort ervolget , so
will man solches hiemit Widerumb erholet haben.

[8 . ] Wan dan Unns von U. E . [ den Tagsatzungsgesandten ] beeder Stetten

[Zürich : Johann Heinrich Waser und Hans Kaspar Hirzel ; Bern : Anton

von Graffenried , Abraham von Wordt und Samuel Frisching ] gestrigen

tag über die beschehene fragstuck so vil andtwortlich nit an die

hand gegeben , dass man der gebühr nach replicieren könne , ist man

geursachet unsers theils nachmahlen Zuobegehren , das sy die punc-

ten , welche nit exequiert unnd erörteret sind , Jrer Clag gmäss er¬

öffnen , unnd anzeigen sollen.

des gleichen ob sy den Vertrag A . ° 1632 [ - dieser wurde an der am

7 . September 1632 begonnenen eidg . Schiedskonferenz in Baden zur
Beilegung des Matrimonial - und Kollaturstreits im Thurgau und

Rheintal geschlossen ; Stadt und Amt Zug war an dieser Tagsatzung
O

durch Beat II . Zurlauben vertreten - ] und den Abscheid [ der am

12 . November ] 1651 [ in Baden begonnenen Tagsatzung der VII im Thur-
Q ,

grau reg . Orte - VIII Alte Orte ausg . BE - sowie der von den nämli¬
chen Orten besuchten Tagsatzung vom 26 . November - 12 . Dezember

1651 in Frauenfeld ^ ; an beiden Tagsatzungen , an denen der Uttwi-

ler - und Lustdorferhandel beigelegt wurde , Hess sich Stadt und Amt

Zug u . a . auch durch Beat II . Zurlauben vertreten - ] vollkomentlich
halten unnd erstatten wollen . ”

1) s . auch AH 102/78 Anm. 1
2 ) s . EA VI 1 , 330 (Nr . 181 ) . Stadt und Amt Zug war an dieser Tagsatzung

u . a . auch durch Beat II . Zurlauben vertreten.



3 ) a . AH 102/78C 4) S . AH 102/78B
5 ) a . EA II , 773 (Beilage Nr . 12)
6) a . EA VI 1 , 295 (Nr . 169 ) . Die Namen der Tagaatzungageaandten aind nicht

bekannt.
7) a . EA I 285 (Beilage Nr . 25)
8) a . EA V 2 , 705 (Nr . 605 ) , apez . 1541 Art . 218
9 ) a . EA VI 1 , 84 (Nr . 58 ) 10 ) a . ebenda 89 (Nr . 59)

Von der gleichen Hand wie AH 102/78C
AH 102 , 272 - 273 - Blatt 273 v  leer
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